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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 04. Mai bis 08. Mai 2015 tagen folgende Aus-
schüsse und Bezirksvertretungen

Dienstag, 05.05.2015
17.00 Uhr Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität, 
 Rathaus
17.00 Uhr Bezirksvertretung West, Albert-Schweitzer-Realschule,
 Mensa Lewerentzstraße 136, 
gegen 18.00 Uhr Einwohnerfragestunde

Donnerstag, 07.05.2015
14.30 Uhr U3 - Unterausschuss Ausbau des Betreuungs-
 angebotes für Kinder, Rathaus
16.00 Uhr Hauptausschuss, Seidenweberhaus
17.00 Uhr  Rat, Seidenweberhaus

EINLADUNG ZU DER 08. SITZUNG DES RATES
Donnerstag, den 07.05.2015, 17:00 Uhr
im Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, Krefeld

Tagesordnung:
I. Öffentlicher Teil

1. Genehmigung der Niederschrift über die 6. Sitzung des Rates 
vom 05.02.2015 - öffentlicher Teil -

2. Genehmigung der Niederschrift über die 7. Sitzung des Rates 
vom 26.03.2015  - öffentlicher Teil -

3. Mitteilungen und Eingänge

4. nicht belegt

5. Investitionsliste für das Haushaltsjahr 2015

6. Übersicht über die Nachbewilligungen in den Ergebnis- und 
Finanzplänen des I. Quartals 2015

7. Nachbewilligung im Teilergebnisplan 2015
 hier: Verwendung von Mitteln aus dem Bildungs- und Teilha-

bepaket

8. Nachbewilligung im Teilfinanzplan 2015
 hier: Anlagen Stiftungsgelder

9. Nachbewilligung im Teilfinanzplan 2015
 hier: Mehrbedarf für die Musikschule – Haus Sollbrüggen

10. Nachbewilligung im Teilfinanzplan 2015
 hier: Mehrbedarf für die Sanierung des Rheindeiches

11. Neubesetzung des Aufsichtsrates der SWK Stadtwerke 
 Krefeld AG

12. Neubesetzung des Aufsichtsrates der Wohnstätte Krefeld 
Wohnungs- AG

13. Neuwahl des Aufsichtsrates der Krefelder Bau GmbH

14. Neuwahl der städtischen Vertreter im Aufsichtsrat der 
 HELIOS Klinikum Krefeld GmbH

15. Ersatzwahl eines Vertreters im Aufsichtsrat der Städtische 
Seniorenheime Krefeld gGmbH

16. Neuwahl der städtischen Vertreter im Aufsichtsrat der DSM 
Krefeld Außenwerbung GmbH

17. 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 373 
1. Änderung – Nordwestlich Wallenburgdyk zwischen Inrather 
Straße und Breiten Dyk – im Bereich südlich Wilmendyk 43/ 
Ecke Blumentalstraße

 hier: Satzungsbeschluss

18. Bebauungsplan Nr. 729 / II - Rheinstraße, Ostwall, Neue Linner 
Straße, Petersstraße -

 Aufstellung und öffentliche Auslegung;

19. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 778 (V) - Tönisberger 
Straße / St. Huberter Landstraße / Beginenweg -

 Beschluss zur Einstellung des Bauleitplanverfahrens und 
Aufhebung der gefassten Beschlüsse

20. Erlass einer ordnungsbehördliche Verordnung zur Auswei-
sung einer Rotbuche als Naturdenkmal gem. § 42a LG NRW

21. Wahl der Mitglieder und Vertreter/innen der Delegiertenver-
sammlung der Deutschen Sektion des RGRE am 5. und 6. Ok-
tober 2015 in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe)

22. Neubenennungen für die Ausschüsse der Deutschen Sektion 
des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (Deutsch-
Französischer Ausschuss, Deutsch-Polnischer Ausschuss und 
Ausschuss für kommunale Entwicklungszusammenarbeit)

23. Handlungsstrategie zum Umgang mit Starkregen
 - Antrag der FDP-Fraktion vom 01.04.2015 -

24. Hundebestandsaufnahme
 - Anträge der UWG-Ratsgruppe vom 10.04.2015 und Verwal-

tungsvorlage -

25. Erlass einer Satzung
 - Anträge der UWG-Ratsgruppe vom 13.04.2015 und 24.04.2015 

26. Entwidmung Badesee Elfrather See
 - Anträge der UWG-Ratsgruppe vom 16.04.2015 und 23.04.2015

27. Partizipation der Bezirksschülervertretung Krefeld in schul-
politische Prozesse

 - Antrag des Jugendbeirates Krefeld vom 20.04.2015 -

28. Humanitäre Unterbringung von Flüchtlingen
 - Anträge der Fraktion DIE LINKE vom 21.04.2015 und der
   UWG-Ratsgruppe vom 22.04.2015 -
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29. Sachstand über juristische Auslegungen bezogen auf Aus-

schussauflösungen und -umbesetzungen nach Auflösung 
der AfD/UWG-Fraktion

 - Antrag der UWG-Ratsgruppe vom 21.04.2015 -

30. Sachstandsbericht über juristische Auslegungen bezüglich 
der UWG-Ratsgruppen-Anträge zu Ausschuss-Umbesetzun-
gen und der angezeigten Fraktionsbildung vom 24.03.2015

 - Antrag der UWG-Ratsgruppe vom 21.04.2015 -

31. Informationen für Ratsgruppen
 - Antrag der UWG-Ratsgruppe vom 21.04.2015 -

32. Uerdinger Stadtbücherei; Auslegen von Plakaten des Arbeits-
kreises „Erhalt Bücherei Uerdingen“

 - Antrag der FDP-Fraktion vom 22.04.2015 -

33. Aufsichtsrat Zoo gGmbH
 - Antrag der FDP-Fraktion vom 22.04.2015 -

34. Veränderung der Kräfteverhältnisse der Fraktionen und Grup-
pen im Rat durch Fraktions- (AfD/UWG) und Gruppenauflö-
sung (Die PARTEI-Piraten)

 - Antrag der UWG-Ratsgruppe vom 22.04.2015 -

35. UWG-Ratsgruppe - Ausschussbesetzungen - nach Benen-
nungsrecht oder durch Aufhebungs- und Neubesetzungsbe-
schluss

 - Antrag der UWG-Ratsgruppe vom 22.04.2015 -

36. Öffentliche Bekanntgabe von Baumkataster und Baumfällun-
gen incl. verständliche Kennzeichnung der Gründe, Verwer-
tung von gefällten Bäumen

 - Antrag der UWG-Ratsgruppe vom 22.04.2015 -

37. Bildung einer Arbeitsgruppe zur Vorbereitung einer Städte-
freundschaft oder Städtepartnerschaft

 Krefeld - Gemeinde im Staat Israel
 Krefeld - Gemeinde in den Palästinensischen
 Autonomiegebieten
 - Antrag von Ratsherrn Heitzer vom 23.04.2015 -

38. Neubesetzung der Aufsichtsräte der Seidenweberhaus GmbH, 
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und der Grundstücks-
gesellschaft

 - Antrag von Ratsherrn Heitzer vom 23.04.2015 -

39. Situation der Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungs-
diensten

 - Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 21.04.2015 -

II. Nichtöffentlicher Teil

1. Genehmigung der Niederschrift über die 6. Sitzung des Rates 
vom 05.02.2015 - nichtöffentlicher Teil -

2. Genehmigung der Niederschrift über die 7. Sitzung des Rates 
vom 26.03.2015 - nichtöffentlicher Teil -

3. Mitteilungen und Eingänge

4. nicht belegt

5. nicht belegt

6. nicht belegt

7. nicht belegt

8. Evaluation und Weiterentwicklung der Geldanlagestrategie 
im Stiftungsmanagement der Stadt Krefeld

9. Bericht des Oberbürgermeisters

10. Rahmenvertrag Gewässer- und Deichunterhaltungsarbeiten 
2015.

 Firmenauswahl zur freihändigen Vergabe

11. Personalangelegenheit
 - Antrag von Ratsfrau Brauers vom 07.04.2015 -

12. Anfragen

Kathstede
Oberbürgermeister

BEKANNTMACHUNGEN

KRAFTLOSERKLÄRUNG EINES 
SPARKASSENBUCHES
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 20.01.2015 sind an dem von 
der Sparkasse Krefeld ausgestellten Sparkassenbuch

Nr. 3100452170

keine Rechte geltend gemacht worden. Gemäß Abschnitt 6 des 
zweiten Teils („Geschäftsrecht“) der Neufassung der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz 
(SpkG) durch den Runderlass des Finanzministeriums NRW vom 
27.10.2009, wird die Sparurkunde hierdurch für kraftlos erklärt.

Krefeld, den 20.04.2015
Sparkasse Krefeld

KRAFTLOSERKLÄRUNG VON 
SPARKASSENBÜCHERN
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 20.01.2015 sind an den von der 
Sparkasse Krefeld ausgestellten Sparkassenbüchern

Nr. 3102032467
Nr. 3102534801

keine Rechte geltend gemacht worden. Gemäß Abschnitt 6 des zwei-
ten Teils („Geschäftsrecht“) der Neufassung der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz (SpkG) durch 
den Runderlass des Finanzministeriums NRW vom 27.10.2009, wer-
den die Sparurkunden hierdurch für kraftlos erklärt.

Krefeld, den 20.04.2015
Sparkasse Krefeld

AUFGEBOT VON SPARKASSENBÜCHERN
Das Aufgebot der Sparkassenbücher

Nr. 3100469067
Nr. 3102011230

wird beantragt.
Der Inhaber der Urkunden wird aufgefordert, binnen drei Monaten 
bei der unterzeichneten Sparkasse Krefeld seine Rechte anzumel-
den und die Urkunden vorzulegen, andernfalls wird die Kraftloser-
klärung der Urkunden erfolgen.

Krefeld, den 20.04.2015
Sparkasse Krefeld
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SATZUNG ÜBER DIE FÄLLIGKEIT DER 
KLEINBETRÄGE BEI DER GRUNDSTEUER IN 
DER STADT KREFELD
Vom 22.04.2015
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV NRW S. 208) in Verbindung mit 
§ 28 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S 
965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 
2794), hat der Rat der Stadt Krefeld in der Sitzung am 26.03.2015 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Die Grundsteuer wird abweichend vom § 28 Abs. 1 Grundsteuer-
gesetz, nach dem sie zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 
15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November zu zahlen ist, für 
Kleinbeträge wie folgt fällig:

1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser fünfzehn 
Euro nicht übersteigt;

2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahres-
betrages, wenn dieser dreißig Euro nicht übersteigt.

§ 2
Diese Satzung tritt am 01.05.2015 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Hinweis:
Gem. § 7 Abs. 6  der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, 
dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf ei-
nes Jahres seit ihrer Verkündung gegenüber der Stadt Krefeld nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die  Satzung  ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss  vorher bean-
standet  oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Krefeld, den 22.04.2015
Der Oberbürgermeister
Gregor Kathstede

AUSSCHREIBUNGEN

BAUVORHABEN: 
ERWEITERUNG KITA AN DE DREEW, KREFELD
Ausführungsort:  An De Dreew 16, 47839 Krefeld     
 

Leistungsumfang nach VOB/A: 
Gewerk 1  Erd-, Abbruch-, Mauer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten
ca. 150 m³     Bodenaushub

ca. 330 m²     Bodenplatten
ca. 310 m²     Mauerwerk

Ausführungszeitraum: Juli bis September 2015
Submission:   Do., 28.05.2015, 14:00 Uhr

Gewerk  2  DIN 18382 – Niederspannungsanlagen, 
einschl. Beleuchtung, EDV und Telefon
2 Unterverteilungen
75 Stück Beleuchtungskörper
ca. 2400 m Kabel und Leitungen verschiedener Querschnitte
1 Video Türsprechanlage (3 Teilnehmer)
1 Datenschrank 

Ausführungszeitraum: Juli 2015 bis März 2016 
      (Bauabschnitt 1)
      Mai 2016 bis Juli 2016 
      (Bauabschnitt 2)
Submission:   Mi, 10.06.2015,   14:00 Uhr   

Anforderung der Unterlagen: ab Veröffentlichung 
bei: Stadt Krefeld, FB 60 Zentrales Gebäudemanagement, 
Mevissenstrasse 65, 47803 Krefeld

Versand  der Unterlagen 
Gewerk 1 ab:   04.05.2015
Gewerk 2 ab:   18.05.2015
Zahlungen:
Die Kostenerstattung von 15,00 EURO  je Gewerk ist einzuzahlen 
auf das Konto der Stadt Krefeld bei der Sparkasse Krefeld, 
BLZ 320 500 00, Konto 301 291,

IBAN DE83 3205 0000 0000 3012 91 – SWIFT-BIC SPKRDE  33,

unter Angabe des Firmennamens, mit dem Vermerk:
06021072.1/6001, ÖA KiTa An De Dreew, Gewerk:                . 

Der quittierte Einzahlungsbeleg ist der Anforderung beizulegen. 
Eine Erstattung des gezahlten Betrages wird ausgeschlossen.

Anforderung der Angebote:
FB 60, Mevissenstrasse 65, 47803 Krefeld, Raum 153 oder per Mail 
an: 60-ausschreibung@krefeld.de

Einreichung der Angebote bis: 
siehe bei den einzelnen Gewerken, = Submissionstermin !
beim Zentralen Gebäudemanagement der Stadt Krefeld, 60/02, 
Mevissenstrasse 65, Zimmer 153.

Sprache: deutsch

Zur Angebotseröffnung zugelassene Personen: 
Bieter und ihre Bevollmächtigten

     

Submission: 
Datum, Uhrzeit siehe bei „Gewerke“, bzw. Termin auf dem An-
schreiben, beim FB 60, Zentrales Gebäudemanagement der Stadt 
Krefeld, Mevissenstrasse 65, EG, Zimmer 008, 47803 Krefeld. Die 
Angebote sind im verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk: 
„Öffentliche Ausschreibung“ - unter Angabe der Baumaßnahme, 
des Gewerkes und des Submissionstermins - zu versehen. Bei 
Einreichung der Angebote für mehrere Gewerke sind diese ge-
trennt abzugeben.

Geforderte Sicherheit:
1. Vertragserfüllungsbürgschaft: siehe Angaben in den Aus-

schreibungsunterlagen
2. Gewährleistungsbürgschaft eines zugelassenen Kreditversi-

cherers bei Aufträgen über 250.000 EUR netto: 3 % der Brut-
to-Abrechnungssumme

      

Rechtsform der Bietergemeinschaft: 
Bietergemeinschaften (ArGe) sind nur zugelassen, wenn ein be-
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vollmächtigter Vertreter, der die Mitglieder gegenüber dem Auf-
traggeber rechtsverbindlich vertritt, benannt wird. Die Bieterge-
meinschaft haftet gesamtschuldnerisch.      

Mindestbedingungen:
Die Bieter sollen den Nachweis schriftlich erbringen, dass sie in 
den letzten zwei Jahren Objekte vergleichbarer Größe und Art 
durchgeführt haben.

     

Bindefrist:  
Gewerk 1:    28.07.2015
Gewerk 2:    18.08.2015

Änderungsvorschläge und Nebenangebote
Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Weitere Auskünfte
zum Leistungsverzeichnis sind erhältlich bzw. Einsicht in die Pla-
nung ist möglich bei FB 60-Gebäudemanagement:
Gewerk 1: Herr Seidensticker, Tel. 02151 – 864154
Gewerk 2: Herr Kahle Tel. 02151 - 864143

Nachprüfungen behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestim-
mungen sind bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienallee 2, 
40474 Düsseldorf, zu beantragen.

Krefeld, den 20.04.2015
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Linke

„Krefelder Amtsblatt“ 
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NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau

01.05. – 03.05.2015 
Wirtz und Winzen
Elisabethstraße 37 | 47799 Krefeld 
71 47 59

08.05. – 10.05.2015 
Kamps Gebr.
Dreikönigen Straße 105 | 47798 Krefeld 
2 17 14

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117

ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter der Telefon-Nr. 
0180 5044100 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr 
bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter der Te-
lefon-Nr. 01805 986700 zu erreichen. Sprech-
zeiten: samstags, sonntags und feiertags von 
10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 17.00 bis 
19.00 Uhr,  montags, dienstags und donnerstags 
von 21.00 bis 22.00 Uhr.

ÄRZTLICHER DIENST

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld

0180 5 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  19222
Branddirektion  612-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 19700

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST

Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 0800 00 22833

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter der Telefon-Nr. 
0700 84374666 zu erreichen.AUF EINEN BLICK


